
BÜRO FÜR ARBEITS- UND SOZIALPOLITISCHE STUDIEN BASS AG 

KONSUMSTRASSE 20 . CH-3007 BERN . TEL +41 (0)31 380 60 80 . FAX +41 (0)31 398 33 63 

INFO@BUEROBASS.CH . WWW.BUEROBASS.CH 

B
A

S
S

 

 

 

 

 

Referat am 4. Nationalen Tagung der Schlichtungsstellen 
nach Gleichstellungsgesetz  
vom 16. November 2006 in Basel  

Evaluation des Gleichstellungsgesetzes  

 

Heidi Stutz 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Ich habe Ihnen vor zwei Jahren bereits Resultate aus 
unserer Befragung der Schlichtungsstellen vorgestellt 
und freue mich, Ihnen nach so langer Zeit nun auch noch 
die Hauptergebnisse der Gesamtevaluation des Gleich-
stellungsgesetzes pr*sentieren zu d*rfen. Neben mir 
selbst waren an dieser Arbeit im Auftrag des Bundesamts 
f*r Justiz auch Elisabeth Freivogel sowie die Arbeits- 
und Organisationspsychologin Marianne Sch*r Moser aus 
Bern beteiligt.  

Sie haben die Resultate der Evaluation sicher schon in 
der einen oder anderen Form zur Kenntnis genommen. Ich 
versuche deshalb nur noch das Allerwichtigste zusammen-
zufassen, um anschliessend genug Zeit zu haben f*r die 
Diskussion, insbesondere auch, was den Handlungsbedarf 
und m*gliche Massnahmen betrifft. 

Ich werde Ihnen als Erstes den Aufbau der Untersuchung 
in Erinnerung rufen und als Zweites die wichtigsten Re-
sultate zum Bekanntheitsgrad des Gleichstellungs-
gesetzes, zu Informationspraktiken und der Haltung der 
involvierten Akteur/innen zusammenfassen. Drittens geht 
es darum generell abzusch*tzen, wie sich das GlG auf 
Entwicklung und Stand der Gleichstellung ausgewirkt 
hat. Es folgen viertens Informationen zu den bekannt 
gewordenen Diskriminierungsf*llen und zum Umgang mit 
ihnen auf Betriebsebene sowie an den Schlichtungs-
stellen und Gerichten. F*nftens stellt sich die Frage, 
wie die neuen Regelungen im GlG sich in der Realit*t 
bew*hrt haben. An sechster Stelle gehe ich darauf ein, 
welchen Handlungsbedarf wir geortet haben und was 
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unsere Massnahmenvorschl*ge waren. Ganz zum Schluss 
werde ich in einem kleinen Exkurs noch darauf kommen, 
was seither geschah bzw. weiter vorgesehen ist.

1. Aufbau der Untersuchung 

Im Rahmen der Evaluation wurden insgesamt sechs Er-
hebungen bzw. Analysen durchgef*hrt: 

n Statistische Grobauswertung von GerichtsentscheidenStatistische Grobauswertung von GerichtsentscheidenStatistische Grobauswertung von GerichtsentscheidenStatistische Grobauswertung von Gerichtsentscheiden 
(Vollerhebung) 
n SchriftlSchriftlSchriftlSchriftliche Befragung der Schlichtungsstelleniche Befragung der Schlichtungsstelleniche Befragung der Schlichtungsstelleniche Befragung der Schlichtungsstellen: Voll-
erhebung der Schlichtungsf*lle sowie der 
institutionellen Regelungen und Erfahrungen der 
Schlichtungsstellen. 
n Schriftliche Befragung von Befragung der ArbeiSchriftliche Befragung von Befragung der ArbeiSchriftliche Befragung von Befragung der ArbeiSchriftliche Befragung von Befragung der Arbeit-t-t-t-
nehmendenorganisationen u.a.nehmendenorganisationen u.a.nehmendenorganisationen u.a.nehmendenorganisationen u.a. (Gewerkschaften, Berufs-
verb*nde, Frauen- und M*nnerorganisationen, 
spezialisierte Beratungsstellen sowie Gleichstellungs-
b*ros) 
n Repr*sentative schriftliche UnternehmensbefragungRepr*sentative schriftliche UnternehmensbefragungRepr*sentative schriftliche UnternehmensbefragungRepr*sentative schriftliche Unternehmensbefragung 
(Privatwirtschaft und *ffentlicher Sektor) 
n Inhaltsanalyse der Gerichtsentscheide f*r die Kantone Inhaltsanalyse der Gerichtsentscheide f*r die Kantone Inhaltsanalyse der Gerichtsentscheide f*r die Kantone Inhaltsanalyse der Gerichtsentscheide f*r die Kantone 
ZZZZ*rich, Waadt, Graub*nden und Schwyz*rich, Waadt, Graub*nden und Schwyz*rich, Waadt, Graub*nden und Schwyz*rich, Waadt, Graub*nden und Schwyz (42% aller Ge-
richtsentscheide) 
n M*ndliche Befragung von Arbeitnehmendenorganisationen M*ndliche Befragung von Arbeitnehmendenorganisationen M*ndliche Befragung von Arbeitnehmendenorganisationen M*ndliche Befragung von Arbeitnehmendenorganisationen 
u.a. und Anw*lu.a. und Anw*lu.a. und Anw*lu.a. und Anw*lt/innent/innent/innent/innen (pers*nliche Interviews mit 20 
Personen mit Erfahrung in Diskriminierungsf*llen). 

2. Bekanntheitsgrad, Information und Haltung 

Insgesamt erscheint der BekanntheitsgradBekanntheitsgradBekanntheitsgradBekanntheitsgrad des GlG zu-
friedenstellend. Die Mitarbeiter/innen in Arbeit-
nehmendenorganisationen halten sich und ihresgleichen 
f*r gut informiert. Etwas weniger ausgepr*gt gilt dies 
auch f*r die Personalverantwortlichen in der Unter-
nehmensbefragung. Die Gesch*ftsleitungen halten beide 
f*r etwas weniger gut informiert. Eigentliche Wissens-
l*cken orten sie vor allem bei den Arbeitnehmenden. 
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Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 1111: Kenntnis neuer Regelungen im GlG : Kenntnis neuer Regelungen im GlG : Kenntnis neuer Regelungen im GlG : Kenntnis neuer Regelungen im GlG 

(P(P(P(Personalverantwortliche)ersonalverantwortliche)ersonalverantwortliche)ersonalverantwortliche)    

Quelle: Unternehmensbefragung, Evaluation GlG 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 2222: Kenntnis neuer Regelungen im GlG (Mi: Kenntnis neuer Regelungen im GlG (Mi: Kenntnis neuer Regelungen im GlG (Mi: Kenntnis neuer Regelungen im GlG (Mit-t-t-t-
arbeitende Arbeitnehmendenarbeitende Arbeitnehmendenarbeitende Arbeitnehmendenarbeitende Arbeitnehmendenorganisorganisorganisorganisaaaationen u.a.)tionen u.a.)tionen u.a.)tionen u.a.)    

Quelle: Schriftliche Befragung von Arbeitnehmendenorganisationen 

u.a., Evaluation GlG 

Konkret auf neue Regelungen im GlG angesprochen, zeigt 
sich je nach Thema ein sehr unterschiedlicher Kenntnis-
stand (vgl. Abbildung 1 und Abbildung 2). Die Ver-
pflichtung zum Schutz vor sexueller Bel*stigung ist 
allgemein bekannt. Auch dass die Frage nach einer 
Schwangerschaft im Anstellungsgespr*ch diskriminierend 
ist und dass das GlG eine Diskriminierung aufgrund der 
Familiensituation mit verbietet, wissen drei Viertel 
der Personalverantwortlichen. Die Beweislast-
erleichterung bei Lohnklagen und die M*glichkeit der 
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Verbandsklage ist noch zwei Dritteln von ihnen bekannt. 
Erstaunlicher ist, dass auch nicht alle Arbeit-
nehmendenvertretungen die Verbandsklage kennen. Auf 
beiden Seiten ist der im GlG vorgesehene K*ndigungs-
schutz l*ngst nicht allen bekannt, desgleichen die Zu-
l*ssigkeit von F*rderprogrammen. Die Kostenlosigkeit 
des Verfahrens ist den Arbeitnehmendenvertretungen oft 
unbekannt. Die Personalverantwortliche k*nnen mit der 
Aussage, dass auch Gleichbehandlung diskriminieren 
kann, am wenigsten anfangen. Zwei Drittel geben auch in 
einer anderen Frage an, was indirekte Diskriminierung 
sein solle, sei ihnen unklar.  

Zu Weiterbildung, aktiver Information und pers*nlicher 
Haltung  l*sst sich festhalten:

� UnternehmenUnternehmenUnternehmenUnternehmen: 72% der Personalverantwortlichen haben 
sich nie zum GlG weitergebildet. 88% der Betriebe haben 
intern nie *ber das GlG informiert. Insgesamt ist ihre 
Haltung gegen*ber dem Thema Gleichstellung widerspr*ch-
lich: 60% der Personalverantwortlichen sagen, Gleich-
stellung habe f*r sie einen grossen Stellenwert, 90% 
die Umsetzung der Gleichstellung sein in ihrem Betrieb 
Chefsache und drei Viertel, eine Gleichstellungsklage 
sei f*r ein Unternehmen ein grosser Imageverlust. 
Trotzdem erkl*ren 58% Gleichstellungsanliegen h*tten in 
ihrem Unternehmen keine hohe Priorit*t. Die pers*nliche 
Grundhaltung ist sehr unterschiedlich. In Grossunter-
nehmen und im *ffentlichen Sektor ist sie deutlich 
gleichstellungsfreundlicher als in kleineren Betrieben 
und in der Privatwirtschaft.  

Zwei problematische Punkte: Immerhin ein F*nftel der 
obersten Personalverantwortlichen erkl*rt, vieles, was 
als sexuelle Bel*stigung gilt, sei eigentlich bloss ein 
harmloser Scherz. Und *ber die H*lfte kreuzt an: Die 
Erwerbst*tigkeit von M*ttern geht eher bis v*llig auf 
Kosten der Kinder. 

� Arbeitnehmendenorganisationen u.a.: Arbeitnehmendenorganisationen u.a.: Arbeitnehmendenorganisationen u.a.: Arbeitnehmendenorganisationen u.a.: Hier hat sich 
die    H*lfte der Befragten weitergebildet und die H*lfte 
der Organisationen hat aktiv *ber das GlG informiert. 
Die pers*nliche Haltung ist etwas gleichstellungs-
freundlicher als die der Personalverantwortlichen. 

� Arbeitnehmende: Arbeitnehmende: Arbeitnehmende: Arbeitnehmende: Sie wurden nicht direkt befragt, 
gelten in den Augen der Betriebe wie der Arbeit-
nehmendenorganisationen aber als schlecht informiert. 
Widerst*nde aus der Belegschaft sind jedoch gem*ss den 
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Personalverantwortlichen bei der Umsetzung der Gleich-
stellung im Betrieb kein Thema.  

� Juristische Fachpersonen: Juristische Fachpersonen: Juristische Fachpersonen: Juristische Fachpersonen: Auch unter ihnen sind die 
GlG-Kenntnisse teilweise mangelhaft. Anw*lt/innen gehen 
teilweise falsch vor und vergessen namentlich beim 
K*ndigungsschutz, m*gliche Forderungen zu stellen. Die 
Schlichtungsstellen halten sich selber zwar f*r gut 
informiert, haben bislang aber wenig gegen aussen 
informiert. An den Gerichten fand kaum Weiterbildung 
zum GlG statt. Es wird vor allem von den unteren 
Instanzen teilweise mangelhaft angewendet.    

3. Entwicklung und Stand der Gleichstellung  

Welchen Einfluss hatte das GlG auf EntwicklungEntwicklungEntwicklungEntwicklung und 
Stand der Gleichstellung? Um dies zu ermitteln, wurden 
Arbeitnehmendenorganisationen und Personalverantwort-
liche zun*chst nach ihrer Einsch*tzung der Entwicklung 
der Gleichstellung gefragt. In keinem von neun vor-
gelegten betrieblichen Handlungsfeldern sehen sie seit 
Einf*hrung des GlG eine Verschlechterung, aber auch 
nirgends eine herausragende Verbesserung. Die gr*ssten 
Ver*nderungen zum Positiven sehen die Arbeitnehmenden-
organisationen bei der Verhinderung von sexueller Be-
l*stigung am Arbeitsplatz, die Personalverantwortlichen 
bei den M*glichkeiten zur Teilzeitarbeit. An zweiter 
Stelle folgt bei beiden das Thema Lohngleichheit. Der 
Einfluss des GlG auf diese Entwicklungen wird von 
beiden Seiten zur*ckhaltend eingesch*tzt. 

Eine KontextanalyseKontextanalyseKontextanalyseKontextanalyse von Trends und Entwicklungen in Ge-
sellschaft und Unternehmen, welche relativ unabh*ngig 
vom GlG einen Einfluss auf die Entwicklung der Gleich-
stellung von Frau und Mann gehabt haben k*nnen, zeigt 
keine klare Richtung: Es lassen sich sowohl f*rderliche 
als auch hinderliche Aspekte beschreiben, deren 
qualitatives und quantitatives Ausmass nicht bestimmbar 
ist. 

Die konkreten Wirkungen Wirkungen Wirkungen Wirkungen des GlG im Unternehmen werden 
zur*ckhaltend beurteilt. F*r die grosse Mehrheit der 
Mitarbeitenden von Arbeitnehmendenorganisationen u.a. 
und Personalverantwortlichen hat das GlG nichts an 
ihrer Arbeit ge*ndert. Die Arbeitnehmenden-
organisationen sehen es aber sehr wohl als Arbeits-
instrument und als St*rkung der Position der Frauen im 
Betrieb. Die Bef*rchtung, das GlG k*nnte kontra-
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produktive Wirkungen haben, wird von Arbeitnehmenden-
organisationen wie Unternehmen klar verneint. 

57% der Unternehmen haben keine MassMassMassMassnahmennahmennahmennahmen zur 
F*rderung der Gleichstellung getroffen, zwei Drittel 
keine pr*ventiven Massnahmen zur Verhinderung von 
sexueller Bel*stigung. Im *ffentlichen Sektor und in 
Grossunternehmen ist eine aktive Gleichstellungspolitik 
jedoch die Regel. 

Dass bei ihnen *berhaupt HandlungsbedarfHandlungsbedarfHandlungsbedarfHandlungsbedarf besteht, ver-
neinen zwei Drittel der Unternehmen. Die restlichen 
setzen *hnliche Schwerpunkte wie die Arbeitnehmenden-
organisationen: Bez*glich Lohngleichheit und Vereinbar-
keit von Familie und Beruf sehen sie den gr*ssten Hand-
lungsbedarf. Ganz an die Spitze stellen die Personal-
verantwortlichen allerdings die Sensibilisierung f*r 
das Thema. Beide Seiten identifizieren wenig Handlungs-
bedarf beim Schutz vor sexueller Bel*stigung. 

Auch HindernisseHindernisseHindernisseHindernisse f*r die Umsetzung der Gleichstellung 
sehen zwei Drittel der Personalverantwortlichen in 
ihren Betrieben keine. Wiederum setzen diejenigen, die 
doch Probleme sehen, die gleichen auf die Agenda wie 
die Arbeitnehmendenorganisationen. Als Haupthindernis 
sehen beide, dass Diskriminierungen nicht als solche 
erkannt werden.  

4. Charakteristika von Diskriminierungsfällen 

F*r von Diskriminierung Betroffene ist es nicht *berall 
einfach, BeratungBeratungBeratungBeratung zu finden. Nicht alle Schlichtungs-
stellen nehmen den im GlG vorgesehenen Beratungsauftrag 
tats*chlich wahr, was vor allem dort problematisch ist, 
wo keine andern Angebote zur Verf*gung stehen. Die 
Arbeitnehmendenorganisationen erachten das Beratungsan-
gebot in st*dtischen Zentren als gut und zug*nglich, in 
anderen Regionen bestehen in Bezug auf die Qualit*t und 
Verf*gbarkeit von Beratung teilweise Probleme. 

Auf BeBeBeBetriebsebenetriebsebenetriebsebenetriebsebene erkl*ren 9 von 10 Personalverantwort-
lichen, sie seien nie mit Beschwerden *ber Dis-
kriminierung konfrontiert worden. Wo Konflikte vor-
kamen, stehen dieselben Themen im Vordergrund, die auch 
die Arbeitnehmendenorganisationen nennen: Lohnungleich-
heit, sexuelle Bel*stigung, Aufgabenzuteilung und Be-
f*rderung. Als Reaktion nennen drei Viertel der 
Personalverantwortlichen mit Konflikterfahrung eine be-
triebsinterne Aussprache, nur ein Viertel betriebliche 
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Massnahmen zur L*sung der Situation und gleich viele 
erkl*ren: „Die Sache hat sich von selbst erledigt“. In 
15% der Betriebe war die Aufl*sung des Arbeitsverh*lt-
nisses eine Reaktion, in 3% die K*ndigung durch die Be-
sch*ftigten, ganze 5% erlebten ein Schlichtungsver-
fahren und nur 1% ein Gerichtsverfahren.  

Diese Zahlen dokumentieren nicht nur, dass nur eine 
kleine Minderheit der Konfliktf*lle je *ber die Be-
triebsgrenzen hinaus weitergezogen wird. Sie zeigen 
auch, dass der Umgang der Betriebe mit Dis-
kriminierungsbeschwerden nicht sehr souver*n ist. Dies 
best*tigen die Arbeitnehmendenorganisationen: H*ufig 
werde gar nichts unternommen oder es erfolge eine be-
triebsinterne Thematisierung ohne konkrete Ver-
*nderungen oder die Betroffenen k*ndigten.  

Insgesamt liegen Angaben zu 355 Konflikten vor den 
SchlichtungssSchlichtungssSchlichtungssSchlichtungsstellentellentellentellen und Angaben aus allen Kantonen zu 
den Erfahrungen der Stellen vor. Zwischen den ver-
schiedenen Kantonen existieren grosse und erkl*rungs-
bed*rftige Unterschiede. Daraus hat der in Vernehm-
lassung stehende ZPO-Entwurf nun erste Konsequenzen ge-
zogen. Nur ganz kurz, da ich diesen Teil bereits einmal 
vorgestellt habe. Die Unterschiede betrafen einerseits 
die weit auseinander liegenden Fallzahlen. Doch auch 
welche Diskriminierungsarten wie h*ufig vorkamen, 
unterscheidet sich stark. Ging es im Gesamtschnitt in 
37% der F*lle um Lohndiskriminierung, gefolgt von 
sexueller Bel*stigung (26%) und K*ndigung (17% disrk. 
5% Rache), so waren die Lohnf*lle in der Deutschschweiz 
und die Konflikte um sexuelle Bel*stigung in der West-
schweiz konzentriert. Desgleichen geht es im 
*ffentlich-rechtlichen Bereich meistens um den Lohn, in 
der Privatwirtschaft *berwiegt sexuelle Bel*stigung. 

Das Ziel des GlG, mit einem niederschwelligen 
Schlichtungsangebot K*ndigungen zu vermeiden, wurde 
eindeutig nicht erreicht: Nur 29% Arbeitsverh*ltnisse 
(im Privatsektor 15%) bestehen nach der Schlichtung 
weiter. In 40% der Schlichtungsverfahren kommt eine 
Einigung zu Stande. Die Einigungsquote liegt in ZH, BS 
und BE um 60 Prozent, in GE dagegen bei 19 Prozent. 54 
Prozent der F*lle, in denen die Schlichtungsstelle 
keine Einigung erreichen kann, gelangen vor Gericht. 

Stellen, welche sich auf einen einfachen Schriftwechsel 
zur Eruierung der Sachlage st*tzen k*nnen, erreichen 
h*here Einigungsquoten. Generell ist die Einigungs-
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quoten bei sexueller Bel*stigung (46%) h*her als bei 
Lohndiskriminierung und diskriminierender K*ndigung (je 
33%). 

Vor Gericht Gericht Gericht Gericht kamen 269 auswertbare Gerichtsentscheide 
zusammen, die sich 176 einzelnen F*llen zuordnen 
lassen, in die 1340 Arbeitnehmende involviert waren. 
Der personenreichste Fall war eine Sammelklage von 581 
Vertreter/innen weiblich gepr*gter Lehrberufe in Basel-
Stadt. Gut die H*lfte der Entscheide betreffen den 
*ffentlichen Sektor, insgesamt 32 Verbandsklagen. Wie 
bereits bei den Schlichtungsstellen konzentrieren sich 
die F*lle stark auf Z*rich, aus dem allein ein Drittel 
der F*lle stammt, und Genf. Die Verfahren mit den 
finanziell weitreichendsten Konsequenzen waren vier 
kombinierte Verbands- und Einzelklagen aus Gesundheits-
berufen, die den Kanton Z*rich zu Lohnnachzahlungen von 
rund 280 Mio. Franken an mehrere tausend Personen 
zwangen und im Kantonsbudget f*r die Zukunft j*hrliche 
Mehrkosten um 70 Mio. Franken ausmachten. 

Von den Diskriminierungsarten dominiert die Lohngleich-
heitsfrage die Gerichtsentscheide (153). Mit deutlichem 
Abstand folgen sexuelle Bel*stigung (57) und dis-
kriminierende K*ndigung (50). In der Privatwirtschaft 
jedoch ist sexuelle Bel*stigung die am h*ufigsten vor 
Gericht verhandelte Diskriminierungsart (40%). Wiederum 
lassen sich die bereits bei den Schlichtungsstellen er-
w*hnten Unterschiede zwischen Deutsch- und Westschweiz 
festmachen.  

In diesem jungen Rechtsgebiet wurden fast H*lfte erst-
instanzlicher Entscheide weitergezogen. Von allen Ent-
scheiden fielen 42% mehrheitlich positiv f*r Arbeit-
nehmenden aus. Die h*heren Instanzen entscheiden 
h*ufiger als die Erstinstanzen zu Gunsten der Arbeit-
nehmenden, sodass sie etliche negative Entscheide 
kippten. Es dauerte gesamtschweizerisch 7.3 Monate, bis 
die H*lfte der einzelnen GlG-Gerichtsentscheide einer 
bestimmten Instanz gef*llt war (Medianwert). Die Unter-
schiede sind jedoch gross. Insbesondere die Lohnver-
fahren dauerten mitunter bedeutend l*nger. 

Auch Gerichtsverfahren werden oft erst nach der 
K*ndigung angestrengt. Bei den privatrechtlichen An-
stellungen besteht im Zeitpunkt des Gerichtsentscheides 
nicht einmal mehr jedes Vierzehnte Arbeitsverh*ltnis, 
bei den *ffentlich-rechtlichen dagegen noch fast die 
H*lfte.  
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5. Neue Regelungen im GlG 

Bezogen auf das BeweisverfahrenBeweisverfahrenBeweisverfahrenBeweisverfahren zeigt die Inhaltsana-
lyse der Gerichtsurteile, dass die UntersUntersUntersUntersuuuuchungsmaximechungsmaximechungsmaximechungsmaxime 
bei den Zivilgerichten kaum je bewusst und ernsthaft 
ber*cksichtigt wird. Bei sexueller Bel*stigung scheint 
den Gerichten zudem teilweise nicht klar zu sein, dass 
die Untersuchungsmaxime auch gilt, wo die Beweislast-
erleichterung nicht gegeben ist. 

Die Inhaltsanalyse der Gerichtsurteile zeigt eine deut-
lich mangelhafte Umsetzung der BeweislasteBeweislasteBeweislasteBeweislasterrrrleichterungleichterungleichterungleichterung. 
Das notwendige Mass der GlaubhaftmGlaubhaftmGlaubhaftmGlaubhaftmaaaachung chung chung chung wird h*chst 
unterschiedlich bestimmt. Aufgrund dessen, dass die un-
haltbaren Definitionen meist von oberen Instanzen 
korrigiert wurden, sind die Anforderungen an die Glaub-
haftmachung inzwischen allerdings grunds*tzlich ge-
kl*rt. Ob sich diese Rechtsprechung nun bei den unteren 
Instanzen durchsetzen wird, kann noch nicht gesagt wer-
den. Aus der Mehrheit der Urteile, in denen die Beweis-
lasterleichterung zur Anwendung kommen soll, ist zudem 
keine Zweistufigkeit Zweistufigkeit Zweistufigkeit Zweistufigkeit des Beweisverfahrens ersichtlich, 
das heisst die Ebenen der Glaubhaftmachung einerseits 
und der Entlastung/Rechtfertigung andererseits werden 
nicht getrennt. Nur in einer Minderheit der Urteile 
wird – nach Glaubhaftmachung der Diskriminierung – f*r 
den Nachweis der Nichtdiskriminierung das Beweismass 
des strengen Voll- respektive Hauptbeweises verlangt. 
Auch bez*glich RechtfertiRechtfertiRechtfertiRechtfertigungsgr*ndegungsgr*ndegungsgr*ndegungsgr*nde herrscht noch 
wenig Klarheit. In der konkreten Fallbeurteilung kann 
festgestellt werden, dass die unteren Instanzen, ins-
besondere die erstinstanzlichen Zivilgerichte, dazu 
neigen, jeden auf den ersten Blick sachlichen Grund als 
Rechtfertigung zu akzeptieren, w*hrend die Recht-
sprechung der oberen Instanzen mittlerweile oft die zu-
s*tzliche Anforderung stellt, dass von Arbeitgeben-
denseite auch nachzuweisen ist, dass die objektiven 
Gr*nde konkret tats*chlich wichtig sind und konsequent 
f*r alle gleich zum tragen kommen. Dies ist bei den 
unteren Instanzen (noch) kaum durchgedrungen. 

Die bisherigen Verbandsklagen oder Verbandsklagen oder Verbandsklagen oder Verbandsklagen oder ––––bebebebeschwerdenschwerdenschwerdenschwerden be-
trafen fast alle L*hne im *ffentlich-rechtlichen Be-
reich. Sie waren meist mit Individualverfahren 
kombiniert. Bei Verfahren, die mit Verbandsklagen oder 
-beschwerden verbunden sind, liegt die Mediandauer pro 
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Urteil bei fast drei Jahren. Es handelt sich meist um 
komplexe Lohngleichheitsverfahren mit breiten Aus-
wirkungen, f*r die Arbeitsbewertungsgutachten eingeholt 
werden mussten. Die Gruppen- und Massenklagen sowie 
kombinierte Verbands- und Individualklagen von Be-
sch*ftigten in typischen Frauenberufen bewirkten breite 
Ver*nderungen im Lohngef*ge vorab der Kantone. Die 
Arbeitnehmendenorganisationen monieren, dass ohne die 
M*glichkeit zu Verbands-Leistungsklagen die Betroffenen 
mitk*mpfen, sich also immer noch exponieren m*ssten. 
Deshalb werden Verbandsklagen in der Privatwirtschaft 
als sehr schwierig erachtet.  

Der K*ndigungsschutzK*ndigungsschutzK*ndigungsschutzK*ndigungsschutz des GlG ist wie erw*hnt nicht 
breit bekannt, obwohl die Angst vor K*ndigung aus Sicht 
von Arbeitnehmendenorganisationen wie Schlichtungs-
stellen einer der wichtigsten Gr*nde ist, warum sich 
Betroffene nicht gegen Diskriminierungen wehren. Der 
GlG-K*ndigungsschutz wird einerseits als ausreichend 
und n*tzlich erachtet, andererseits wird 
problematisiert, dass er das Problem des Stellenver-
lusts nicht l*st.  

In den Schlichtungsverfahren steht diskriminierende 
K*ndigung von allen Diskriminierungsarten an dritter 
Stelle (17%). Mit etlichem Abstand folgen die Rache-
k*ndigungen (5%). Auch bei den Gerichtsentscheiden 
steht diskriminierende K*ndigung (50 Entscheide) an 
dritter Stelle. In 14 Entscheiden spielte eine Rache-
k*ndigung eine Rolle. Die K*ndigungsthematik ist weit-
gehend ein Problem privatrechtlicher Arbeitsverh*lt-
nisse. Die K*ndigung ist dort oft mit anderen Dis-
kriminierungsarten kombiniert.  

Die Inhaltsanalyse der Gerichtsurteile zeigt, dass bei 
Anw*lt/innen und Gerichten grosse Unklarheit bez*glich 
diskriminierender K*ndigung und Rachek*ndigung 
herrscht. Oft werden sie nicht als solche erkannt mit 
der Folge, dass ausschliesslich das OR zur Anwendung 
gelangt (rechtsmissbr*uchliche K*ndigung) mit den ent-
sprechend andern Rechtsgrundlagen und ganz andern 
(strengeren) Anforderungen an den Beweis sowie der 
Folge, dass der speziell geschaffene K*ndigungsschutz 
bei Rachek*ndigung zum vorneherein nicht greifen kann, 
da er gar nicht ins Blickfeld ger*t. 

Der neue Tatbestand der sexuellen Bel*stigungsexuellen Bel*stigungsexuellen Bel*stigungsexuellen Bel*stigung nach GlG 
erweist sich in allen Erhebungen nach Lohngleichheit 
als zweith*ufigster Diskriminierungstatbestand. 
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Insbesondere in der Romandie tritt er sehr h*ufig auf. 
Auch diese Diskriminierungsart kommt in der Privatwirt-
schaft h*ufiger vor als im *ffentlichen Sektor. Die 
Tatsache, dass die Beweislasterleichterung bei diesem 
Tatbestand nicht gilt, wirkt sich statistisch nicht auf 
die Erfolgsquote aus. Von Seiten der Vertreter/innen 
von Arbeitnehmendenorganisationen wird das Fehlen der 
Beweislasterleichterung allerdings als Problem er-
achtet. 

Aus der Inhaltsanalyse der Gerichtsurteile geht hervor: 
Die volle Beweislast auf Seiten der klagenden Partei 
bez*glich Tat wird in den Urteilen immer klargestellt, 
hingegen taucht die Frage nach pr*ventiven Massnahmen 
der Arbeitgebenden nur in einer Minderheit der Urteile 
auf und selbst aus diesen geht nicht hervor, ob *ber-
haupt und welcher Nachweis diesbez*glich abverlangt 
wird. Die Anwendung der Untersuchungsmaxime wird in 
einem Fall explizit verweigert und erscheint insgesamt 
nicht sichergestellt. 

Ein Angehen gegen sexuelle Bel*stigung bedeutet in der 
Regel den Verlust des Arbeitsplatzes: Bei sexueller Be-
l*stigung existiert das Arbeitsverh*ltnis sowohl im 
*ffentlich als auch im privatrechtlichen Bereich in 90 
Prozent der vorliegenden Gerichtsf*lle nicht mehr.  

Bez*glich der RechtsentwickluRechtsentwickluRechtsentwickluRechtsentwicklungngngng ist festzuhalten, dass 
n der Inhaltsanalyse der Gerichtsurteile erhebliche 
M*ngel bei der Umsetzung und Anwendung des GlG und der 
juristischen Grundlagen auf den konkreten Fall zutage 
getreten (besonders in den Bereichen Beweisverfahren, 
sexuelle Bel*stigung und K*ndigungsschutz). In wenigen 
relativ eng begrenzten Bereichen hat die Gerichtspraxis 
durch pr*zisere Definitionen der h*heren Gerichte 
gr*ssere Klarheit gebracht; auf der Ebene der unteren 
Instanzen, insbesondere der erstinstanzlichen Zivil-
gerichte, bestehen jedoch grosse Divergenzen und viel 
Unklarheit. Von grunds*tzlich zunehmender RechtssicheRechtssicheRechtssicheRechtssicher-r-r-r-
heitheitheitheit kann derzeit nicht gesprochen werden.  

1.Handlungsbedarf und Massnahmenvorschläge 

HandlungsbedarfHandlungsbedarfHandlungsbedarfHandlungsbedarf identifiziert die Evaluation in 
folgenden Punkten:  

n Angst, gegen Diskriminierung anzugehen 
n Mangelndes Wissen 
n Nichterkennen der indirekten Diskriminierung 
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n Fehlende Gleichstellungsmassnahmen 
n Ungenutztes Potential der Schlichtungsstellen 
n Fehlender Zugang zu Informationen, Unklarheit 
n Lange Verfahrensdauer (v.a. in Lohnverfahren) 
n Vorgehen gegen strukturelle Diskriminierung 
Die darauf folgenden Massnahmenvorschl*geMassnahmenvorschl*geMassnahmenvorschl*geMassnahmenvorschl*ge sind: 

Angst / Vorgehen gegen strukturelle Diskriminierung  
n Beh*rde mit Untersuchungs- und Durchsetzungs-
kompetenzen 
n Ausbau der Sanktionen 

Mangelndes Wissen / Nichterkennen indirekter Dis-
kriminierung  
n Information, Schulung, Sensibilisierung 
n Kl*rung durch Rechtssprechung / juristische Forschung 

Fehlende Gleichstellungsmassnahmen in Unternehmen 
n Sensibilisierung 
n Anreize / Kontrolle / Ausbau der Sanktionen 
n Verpflichtung zur Gleichstellungsf*rderung 

Ungenutztes Potential der Schlichtungsstellen 
n Nationale Mindeststandards 

Fehlender Zugang zu Informationen, Unklarheit, lange 
Verfahrensdauer 
n Regelung der Informationskl*rung und Gutachten-
erstellung;  
n Schulung zur Beweislasterleichterung 
n Ausdehnung der Beweislasterleichterung 
 

7. Umsetzung der Evaluationsergebnisse    

Der BundesratsberichtBundesratsberichtBundesratsberichtBundesratsbericht vom 15.2.2006 zur Evaluation 
stellt fest, das GlG habe sich als grunds*tzlich n*tz-
lich, zweckm*ssig und praktikabel erwiesen. Es bestehe 
kein dringender Revisionsbedarf, jedoch existierten ge-
wisse Probleme weiter, so die Angst vor Arbeitsplatz-
verlust und die Schwierigkeit der Informations-
beschaffung. Das Gesetz werde auch zu wenig angewendet. 
Da die Verantwortung f*r die Umsetzung der Gleich-
stellung bei den von Diskriminierung Betroffenen liege, 
w*rden Diskriminierungen nach dem Zufallsprinzip geahn-
det, was nicht befriedige. Auch der Bedarf nach 
Information, Sensibilisierung und Weiterbildung sei un-
bestritten. Der Bundesrat *ussert sich wie folgt zu 
einzelnen Massnahmenvorschl*gen: 
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n Ein Ausbau des K*ndigungsschutzes (Motion Hubmann) 
w*rde das Problem der Angst vor Arbeitsplatzverlust 
nicht l*sen. 
n Eine Ausdehnung der Verbandsklage auf Leistungs-
begehren und eine Versch*rfung der Sanktionen sind der 
schweizerischen Rechtsordnung fremd.  
n Beh*rden mit Untersuchungs- und Durchsetzungs-
kompetenzen: Zus*tzliche Kosten sind unvermeidbar, 
daher ist dies derzeit politisch nicht opportun. Der 
Bundesrat ist aber bereit, die Vor- und Nachteile ver-
schiedener Modelle vertieft zu pr*fen (Auftrag ans 
Bundesamt f*r Justiz). 
n Lohntransparenz: Der Bundesrat will dem Parlament 
vorschlagen, dass Schlichtungsstellen Lohnbuchhaltung 
verlangen k*nnen.  
n Eine Ausdehnung der Beweislasterleichterung auf 
sexuelle Bel*stigung und Nichtanstellung lehnt er ab, 
da der Gegenbeweis f*r Firmen zu schwierig zu erbringen 
sei. 
n Das Eidg. B*ro f*r Gleichstellung EBG soll 
Empfehlungen f*r die Erstellung von Lohngutachten er-
arbeiten.  
n Akzent bei Informations- und Sensibilisierung, auch 
*ber die existierenden GlG-Finanzhilfen. Zielgruppen 
sind auch Universit*ten, Anwaltschaft und Gerichte 
(Federf*hrung EBG). 
n Pr*fung eines Gleichstellungslabels (2 durch GlG-
Gelder unterst*tzte Projekte: Total-Equality (Fachhoch-
schule Nordwestschweiz); equal-salary (Unversit*t 
Genf). 
n Beschaffungsgesetz: Verfahren definieren damit Ein-
haltung des Gesetzes *berpr*ft werden kann EBG: bereits 
realisiert; Selbsttestinstrument logib) 
n Neue ZPO: Schlichtungsstellen sollen Urkunden ver-
langen k*nnen (Lohnbuchhaltung), Augenschein durch-
f*hren, Beweismittel abnehmen k*nnen (sofern keine Ver-
z*gerung).  
n Praxis*nderung bei Finanzhilfen: Firmen (nicht nur 
Non-Profit-Tr*gerschaften) d*rfen sich an Pilot-
projekten beteiligen.  

Zur neuen gesamtschweizerischen Zivilprozessordnungneuen gesamtschweizerischen Zivilprozessordnungneuen gesamtschweizerischen Zivilprozessordnungneuen gesamtschweizerischen Zivilprozessordnung: Im 
Entwurf, der diesen Sommer in Vernehmlassung ging, sind 
folgende Regelungen f*r Schlichtungsstellen vorgesehen: 

nnnn    Kompetenz, Mischkonflikte, die neben dem GlG auch 
arbeitsrechtliche Punkte umfassen, in jedem Fall zu 
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verhandeln (ZPO Art. 198: Streitfragen ausserhalb des 
GlG) 
n Zusammensetzung der Schlichtungsbeh*rde (ZPO Art 
197): mindestens 3 Personen und doppelt parit*tisch  
nnnn    Kompetenzen zur Einholung von Beweismitteln (ZPO Art. 
200): Neben der Befragung der Parteien sind Urkunden 
und Augenschein vorgesehen. Weitere Beweismittel wie 
Zeugenbefragung und Gutachten kommen in Frage, wenn sie 
das Verfahren nicht wesentlich verz*gern. 
n Einfacher Schriftenwechsel    und kurze Verfahrensdauer 
(ZPO Art. 199): Das Verfahren soll unverz*glich durch-
gef*hrt werden (Verhandlung innert 2 Monaten). Es be-
steht aber die M*glichkeit, einen Schriftenwechsel an-
zuordnen.  
n Entscheidm*glichkeiten (ZPO Art. 207/208: Urteilsvor-
schlag): Die Schlichtungsbeh*rde kann den Parteien 
einen Urteilsvorschlag unterbreiten, der eine kurze Be-
gr*ndung enth*lt. Der Urteilsvorschlag hat die 
Wirkungen eines rechtskr*ftigen Entscheids, wenn ihn 
keine der Parteien innert 20 Tagen ablehnt. Diese Ab-
lehnung bedarf keiner Begr*ndung. Sowie ZPO Art. 209: 
Entscheid in Bagatellf*llen 
Bei einem Streitwert bis Fr. 2'000.- kann die 
Schlichtungsbeh*rde einen verbindlichen Entscheid 
f*llen, sofern die klagende Partei dies beantragt.    
n Das Verfahren ist einseitig freiwillig (ZPO Art 196), 
d.h., die klagende Partei kann darauf verzichten und 
direkt ans Gericht gelangen. 
n Beratungsauftrag (ZPO Art. 198): Der bereits im GlG 
verankerte Beratungsauftrag wird hier im Sinne der 
Rechtsberatung nochmals best*tigt. 
    

Nach Ver*ffentlichung der Evaluationsergebnisse 
erfolgten auch etliche parlamentar parlamentar parlamentar parlamentariiiische Vorst*sse sche Vorst*sse sche Vorst*sse sche Vorst*sse zum 
Thema, die grossenteils noch h*ngig sind. Sie sind in 
der folgenden Übersicht aufgelistet: 
n 06.3391 Postulat Leutenegger Oberholzer Susanne : 
Nationale Konferenz zur Lohngleichheit von Frauen und 
M*nnern (noch nicht behandelt, Bundesrat beantragt Ab-
lehnung) 
n 06.451 Pa.Iv. Leutenegger Oberholzer Susanne : Lohn-
gleichheitsinspektorinnen und -inspektoren (h*ngig bei 
WAK-NR) 
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n 06.3338 Mo. Teuscher Franziska : Einf*hrung des 
Lohngleichheits-Tests in der Bundesverwaltung (noch 
nicht behandelt, Bundesrat beantragt Ablehnung) 
n 06.3343 Po. Teuscher Franziska : Erfolgskontrolle. 
Einf*hrung des Lohngleichheits-Tests in der Privatwirt-
schaft (noch nicht behandelt, Bundesrat beantragt Ab-
lehnung) 
n 06.3037 Po. Fehr Hans-J*rg : Gleichstellung. Lohn-
strukturerhebung (Kantone m*ssen Lohndaten an Lohn-
strukturerhebung des Bundesamts f*r Statistik liefern) 
(angenommen)(angenommen)(angenommen)(angenommen) 
n 03.3534 Po. Teuscher Franziska : Lohngleichheits-
bericht (angenommen)(angenommen)(angenommen)(angenommen)    
n 06.3029 Po. Graf-Litscher Edith : Gleichstellung. 
Lohnpraxis des Bundes (angenommen)(angenommen)(angenommen)(angenommen) 
n 06.5009 Fra. Teuscher Franziska : Wie viel sind dem 
Bund die Frauen wert? (beantwortet) 
n 06.5008 Fra. Teuscher Franziska : Wie viel Lohn ent-
ging den Frauen? (beantwortet) 
n 06.3036 Mo. Hubmann Vreni : Gleichstellungsgesetz. 
Verbesserung des K*ndigungsschutzes (noch nicht be-
handelt, Bundesrat beantragt Ablehnung) 
n 06.3035 Po. Leutenegger Oberholzer Susanne : Zerti-
fizierung gleichstellungsfreundlicher Unternehmen 
(Bundesrat beantragt Annahme des Postulates, im NR be-
k*mpft, Diskussion verschoben) 
n 06.3034 Po. Roth-Bernasconi Maria : Gleichstellungs-
gesetz. Zusatzbericht zur Wirksamkeit (noch nicht be-
handelt, Bundesrat beantragt Ablehnung) 
n 06.3033 Po. Leutenegger Oberholzer Susanne : Gleich-
stellung. Beh*rde mit Untersuchungs- und Durchsetzungs-
kompetenzen einrichten (noch nicht behandelt, Bundesrat 
beantragt Ablehnung) 
n 06.3032 Mo. Hubmann Vreni : Gleichstellungsgesetz und 
K*ndigungsschutz. Ausbau der Sanktionen (noch nicht be-
handelt, Bundesrat beantragt Ablehnung) 
n 06.3031 Mo. Hofmann Urs : Gleichstellungsgesetz. 
Leistungsklage von Organisationen (noch nicht be-
handelt, Bundesrat beantragt Ablehnung) 
n 06.3030 Po. Heim Bea : Gleichstellung. Anerkennung 
ausserberuflich erworbener Kompetenzen (noch nicht be-
handelt, Bundesrat beantragt Ablehnung) 
n 06.3028 Mo. Roth-Bernasconi Maria : Gleichstellungs-
gesetz. Beweislasterleichterung (noch nicht behandelt, 
Bundesrat beantragt Ablehnung) 


